
Der Rat erklärt die Absicht, dass die Dichtheitsprüfung in der zukünftigen Satzung 

für die Bereiche aufgehoben wird, wo dies rechtlich möglich ist. 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, in einer der nächsten Sitzungen des Stadtrates eine 

entsprechende Entwässerungssatzung vorzulegen. 
 


